
Feuerwerke faszinieren Erwachsene gleichermassen wie Kinder. Jedes Jahr führt das Abbrennen 
von Feuerwerk jedoch zu schweren Verletzungen und Bränden.

Was können Sie tun?

Es brennt – 
Feuerwehr alarmieren

Tel. 118

Personen- und Brandschutz 
Feuerwerke

Feuerpolizeiamt des Kantons Graubünden
Uffi zi da polizia da fi eu dal chantun Grischun
Uffi cio di polizia del fuoco del Cantone dei Grigioni

Trockenheit – Achtung Waldbrandgefahr!
Beachten Sie die aktuellen Meldungen zur Waldbrandgefahr (www.wald.
gr.ch). Grosse Trocken heit  Feuer- und Feuerwerksverbot.

Abbrennen von Feuerwerken
• Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Per-

sonen ist verboten.

• Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Gebäuden und Wäldern. Je 
nach Grösse des Feuerwerkkörpers 40 bis 200 Meter.

• Schützen Sie Ihr Gebäude, indem Sie Fenster und Dachlukarnen schliessen 
und Stoff-Sonnenstoren einziehen.

Kauf, Lagerung und Handhabung
• Lassen Sie sich beim Kauf von Feuerwerk die Handhabung erklären und 

beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

• Lagern Sie Feuerwerksmaterial an einem kühlen, trockenen und vor Kinder-
händen geschützten Ort.

• Rauchen Sie nicht in der Nähe von Feuerwerken!

Haben Sie Fragen?
Wenden Sie sich an die Sachverständigen in Ihrer Gemeinde (Feuerwehr-
kommandant oder Brandschutzsachverständiger).

Hinweis: Das Abbrennen von Feuerwerken erfordert eine Bewilligung 
der Gemeinde?


